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Historie

OECD Diskussionsentwurf zu 
Finanztransaktionen

3 Juli 2018

BEPS Aktion 8 – 10: 
Verrechnungspreise im Einklang 
mit der Wertschöpfung 

WP 6 veröffentlicht Dokument, das auf keinem 
Konsensus basiert

Offene Fragen zur 
Kommentierung, zB.:

Umqualifikation der Transaktion?

Gruppen vs Konzernrating?

Konzernrückhalt?

Anwendungsfragen zur Preisvergleichsmethode?



Internal

Aktuelle Grundlagen

OECD Verrechnungspreisleitlinien 2022, Kapitel X

Österreichische Verrechnungspreisrichtlinien 2021 
(Basierend auf OECD-VPL 2021) 

VPR 2021 – Wartungserlass 
2024

Begutachtungsentwurf vom 
14.06.2024
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Kapitel X der 

OECD-VPL

 öVPR, Rz 107: Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes bei 
Finanztransaktionen. 

 sachgerechte Abgrenzung der Geschäftsvorfälle in Zusammenhang mit 
Finanzierungsaktivitäten

 Identifizierung der wirtschaftlich relevanten Merkmale des 
Geschäftsvorfalls

 kaufmännische oder finanzielle Beziehungen

 Bedingungen und wirtschaftlich relevanten Begleitumstände dieser 
Beziehungen (Z 10.17rev OECD-VPL). 

 Zu prüfen sind:

 Die Vertragsbedingungen, 

 die ausgeübten Funktionen (unter Berücksichtigung der genutzten 
Vermögenswerte und übernommenen Risiken),

 die Eigenschaften des Finanzinstruments, 

 die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten und des Markts 
sowie 

 die verfolgten Geschäftsstrategien.
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Beispiel Qualifikation als EK oder FK, Rz 110

 Zinsen in Ö als fremdüblich akzeptiert und als 

Betriebseinnahme erfasst (EK/FK anhand des 

Fremdvergleichs geprüft)

 Im anderen Staat gilt eine Thin-Cap-Regelung (zB 

fixes Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital iHv 

2:1), ein Teil des FK in EK umqualifiziert und Zinsen 

tlw nicht abzugsfähig

 Art. 9 DBA hindert den anderen Staat nicht daran, 

die Zinsen nicht als Betriebsausgaben zum Abzug 

zuzulassen. 

 Gleichzeitig führt Art. 9 Abs. 2 DBA nicht dazu, dass 

Österreich eine Gegenberichtigung vornehmen 

muss. Denn eine Gegenberechtigung muss nur in 

jener Höhe vorgenommen werden, als dies dem 

Grunde und der Höhe nach dem 

Fremdvergleichsgrundsatz entspricht.

Kreditnehmer

Ö Kreditgeber

Darlehen

Zinsen als 
Betriebseinname 

Zinsen tlw nicht 

abzugsfähig (Thin Cap 

Rules)

§9(2) Gegenberichtigung
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Indizien für die 

Nichtanerkennung

(Rz 111)

Keine Vereinbarung über die Rückzahlung, 
Zinsfälligkeit oder Kreditrahmen

Sicherheiten fehlen

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Geringe oder langfristige Darlehenstilgungen

Gesamtbild der Verhältnisse ausschlaggebend



Internal

Beurteilung der Fremdüblichkeit eines 

Konzerndarlehens

Perspektive des 
Darlehensgebers

Sicht des 
Darlehensnehmers

Kreditwürdigkeit 
des 

Darlehensnehmers

Darlehenszweck Branche

Realistisch zur 
Verfügung 
stehende 

Alternativen
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Zielsetzung der Konzernfinanzierung(Rz 117)

 Eine direkte Vergleichbarkeit einer konzerninternen Finanzierung mit jener 
durch Kommerzbanken wird vielfach nicht gegeben sein, weil die 
unternehmerischen Zielsetzungen von Banken und jene von 
Wirtschaftskonzernen unterschiedlich sind. 

 Während im Fall einer Bankfinanzierung das Kreditinstitut das Ziel verfolgt, die 
bei ihm eingelegten Gelder mit größtmöglichem Gewinn zu veranlagen und somit 
einen gewerblichen Gewinn anstrebt, unterstützen Finanzierungstransaktionen 
bei einem Konzern lediglich dessen operatives Geschäft. Dabei geht es dem 
Konzern um die Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit, um die Sicherung der 
Liquidität sowie um die Optimierung der Mittel und des Zinsergebnisses.
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Einzelrating / Konzernrating (Rz 115)

 Die Kreditwürdigkeit einer Konzerngesellschaft kann auch durch deren Zugehörigkeit zum Konzern 
beeinflusst werden. Einerseits, da die Konzernspitze in der Regel die Fähigkeit besitzt, auf die 
Kapitalstruktur ihrer Gesellschaften direkten Einfluss zu nehmen und damit die Kreditwürdigkeit zu 
beeinflussen. 

 Andererseits, da durch die Zugehörigkeit ein zufälliger Vorteil entsteht, welcher im Kontext von 
Konzerndarlehen als implizite Unterstützung ("implicit support") bezeichnet wird (Z 10.77rev OECD-
VPL). 

 Dieser zufällige Vorteil entsteht einzig aufgrund der Konzernzugehörigkeit (siehe auch Rz 201) und 
äußert sich darin, dass die darlehensnehmende Konzerngesellschaft im Falle finanzieller 
Schwierigkeiten in der Regel Unterstützung vom Konzern erhält. Somit führt er zu einer höheren 
Kreditwürdigkeit der Konzerngesellschaft, als diese als Einzelgesellschaft erzielt hätte. 

 Die implizite Unterstützung tritt bei strategisch wichtigeren Konzerngesellschaften eher ein, 
weshalb das Einzelrating dieser Gesellschaften enger mit dem Konzernrating verknüpft ist. 

 Das Konzernrating selbst darf aber nur dann als Rating für die Einzelgesellschaft verwendet werden, 
wenn es sich unter Berücksichtigung aller Tatsachen als der zuverlässigste Indikator erweist (Z 
10.82rev OECD-VPL).

https://findok.bmf.gv.at/findok/ilink?bereich=RL&id=200000338&ida=VPR2021&gueltig=20211007&hz_gz=2021-0.586.616&dz_VonRandzahl=201#RZ_201
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Praxisbeispiel

Quelle: www.omv.com/de/investor-relations/financing (22.09.2024)
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Wartungserlass (Rz 115)
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Praxisbeispiel

Quelle: https://www.bankaustria.at/en/about-us-ratings.jsp (22.09.2024)
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Quelle: https://www.bankaustria.at/en/about-us-ratings.jsp (22.09.2024)
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Exkurs: §1 Abs 3d AStG

(3d) Es entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn ein aus einer grenzüberschreitenden 
Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe resultierender Aufwand 
die Einkünfte des Steuerpflichtigen gemindert hat und

1. der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, dass er

a) den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit dieser Finanzierungsbeziehung von Anfang an hätte 
erbringen können und

b) die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und für den Unternehmenszweck verwendet

oder

2. soweit der seitens des Steuerpflichtigen zu entrichtende Zinssatz für eine grenzüberschreitende 
Finanzierungsbeziehung mit einer ihm nahestehenden Person den Zinssatz übersteigt, zu dem sich das 
Unternehmen unter Zugrundelegung des Ratings für die Unternehmensgruppe gegenüber fremden 
Dritten finanzieren könnte. Wird im Einzelfall nachgewiesen, dass ein aus dem 
Unternehmensgruppenrating abgeleitetes Rating dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, ist dieses 
bei der Bemessung des Zinssatzes zu berücksichtigen.

Als Finanzierungsbeziehung gelten insbesondere ein Darlehensverhältnis sowie die Nutzung oder die 
Bereitstellung von Fremdkapital und fremdkapitalähnlichen Instrumenten.
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Konzernrückhalt – Einblick in die Überlegungen von 

Rating Agencies
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Quelle:https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/10999747
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Quelle:https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/10999747
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Konzernrückhalt - Beispiele

Quelle: https://www.moodys.com/research/doc--PBC_1269284
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Konzernrückhalt - Beispiele

Quelle: https://www.moodys.com/research/doc--PBC_1269284
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Konzernrückhalt - Beispiele

Quelle: https://www.moodys.com/research/doc--PBC_1269284
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Diskussionspunkte

• Ermittlung der fremdüblichen Finanzierung folgt den allgemeinen Grundsätzen der OECD-VPL

• Dies inkludiert auch die Ermittlung des Konzernrückhalts bzw des Gruppenratings, wo in 

beiden Fällen auch Bandbreiten möglich sind

• Insbesondere die Auslegung des Fremdvergleichs bei konzerninternen Finanzierungen unterliegt 

zusätzlichen Einschränkungen, wie an dem Trend zu Abzugsverboten und einseitigen Auslegungen 

des Fremdvergleichsgrundsätzen in innerstaatlichen Bestimmungen ersichtlich

• Die steigende Anzahl an Gerichtsfällen und Verständigungsverfahren unterstreicht die Komplexität 

der Auslegung in der Praxis

• Hier sind weitere Bemühungen einen Konsens auf OECD / EU Ebene bei der Auslegung des 

Fremdvergleichsgrundsatzes wünschenswert
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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